
Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung  
im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien 

für Absolventinnen und Absolventen des integrierten lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengangs Mainz-Dijon  

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

vom 28. Juli 2014 
(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 10/2014, S. 388) 

berichtigt am 
15. Oktober 2014 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Nr. 11/2014, S. 420) 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetz in der 
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Juni 2013 (GVBl. S.157), BS 223-41, hat der Dekan des Fachbereichs 02 – 
Sozialwissenschaften, Medien und Sport am 10. Januar 2014 durch Eilentscheid gemäß 
§  88 Abs. 3 HochSchG unter Mitwirkung des Zentrums für Lehrerbildung der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung 
im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien für Absolventinnen und Absolventen 
des integrierten lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs Mainz-Dijon an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz mit Schreiben vom 24. Juli 2014, Az. 03/02/12/03/11/01/069 
genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.  

Artikel 1 

Die Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien für 
Absolventinnen und Absolventen des integrierten lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs 
Mainz-Dijon an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 31. Juli 2012 (StAnz. 
S. 1749) wird wie folgt geändert: 

Im Anhang, Nummer 1 „Bildungswissenschaften“ erhält Modul 3 folgende Fassung: 

„ 

Modul-Nr. 3 Diagnostik, Differenzierung, Integration

Lehrveranstaltung Art Regel-
semester

Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung

Leistung, Differenzierung, 
Beratung: Theoretische 
Grundlagen V 1 P 2 SWS 2 LP 

aktive Teilnahme 
in Form von kleineren 
Arbeitsaufträgen, die bei 
schriftlicher Ausarbeitung 



insgesamt max. 3 Seiten 
umfassen 

Normale und auffällige 
Lernprozesse 

S 1 P 2 SWS 2 LP 

aktive Teilnahme 
in Form von kleineren 
Arbeitsaufträgen, die bei 
schriftlicher Ausarbeitung 
insgesamt max. 3 Seiten 
umfassen 

Leistung, Differenzierung, 
Beratung: Praktische 
Implikationen PS 2 P 2 SWS 2 LP 

aktive Teilnahme 
in Form von kleineren 
Arbeitsaufträgen, die bei 
schriftlicher Ausarbeitung 
insgesamt max. 3 Seiten 
umfassen 

Gleichheit und Differenz in 
Schule und Unterricht 

S 2 P 2 SWS 2 LP 

aktive Teilnahme 
in Form von kleineren 
Arbeitsaufträgen, die bei 
schriftlicher Ausarbeitung 
insgesamt max. 3 Seiten 
umfassen 

Modulprüfung Die Prüfung besteht aus einem Portfolio 
gemäß § 13 Abs. 3. Sie ist wahlweise im 
Rahmen eines der Seminare, bzw. des 
Proseminars zu erbringen und bezieht 
sich gemäß § 11 Abs. 1 auf die Inhalte der 
Lehrveranstaltungen des Moduls, wobei 
eine exemplarische Auswahl von 
Prüfungsgebieten zulässig ist. 

2 LP 

Gesamt 8 SWS 10 LP

Sonstiges

“ 

Artikel 2 

Diese Änderung der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang für das Lehramt an 
Gymnasien für Absolventinnen und Absolventen des integrierten lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengangs Mainz-Dijon an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz tritt am 
Tag nach der Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz in Kraft.  

Mainz, den 28. Juli 2014 



Der Dekan des  
Fachbereiches 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport  
Univ.-Prof. Dr. Gregor Daschmann 
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